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Das Modell und die Handlungsfelder

Handlungsfeld 1:

Gefährdungs-

beurteilung

ID 070344d

Jede(r) hat Anspruch auf psychische Gesundheit bei der Arbeit

§ 4 ArbSchG - Allgemeine Grundsätze

(1) Die Arbeit ist so zu gestalten, dass eine Gefährdung für das Leben sowie die physische und 

die psychische Gesundheit möglichst vermieden und die verbleibende Gefährdung 

möglichst gering gehalten wird.

§ 5 ArbSchG - Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch […] 

 psychische Belastungen bei der Arbeit.

Hinweis: „Belastungen“ meint nicht „Beanspruchungen“, „Arbeit“ meint nicht „aus dem Privatleben“.

§ 6 Dokumentation

(1) […] muss über die erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der 

Gefährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeitsschutzes und das 

Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind.

ID 070414
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Psychische Belastung in der Gefährdungsbeurteilung

Gestaltungsbereiche

Arbeitsinhalt /

Arbeitsaufgabe

• Vollständigkeit 

der Aufgabe

• Variabilität

• Handlungs-

spielraum

• Information

• Qualifikation

• emotionale 

Inanspruchnahme

• Arbeits-

intensität

• Störungen 

Unterbrechungen

• Kommunikation /

Kooperation

• Kompetenzen /

Zuständigkeiten

Arbeits-

organisation

• zu den 

Kolleginnen und 

Kollegen

• zu den 

Vorgesetzten

Soziale 

Beziehungen

• Arbeitsmittel

• Persönliche 

Schutzausrüstung

Arbeitsmittel
Arbeits-

umgebung

• physikalische, 

biologische und 

chemische 

Faktoren

• ergonomische 

Faktoren

• Dauer

• Erholungszeiten

• Lage / 

Schichtarbeit

• Vorhersehbarkeit / 

Planbarkeit

Arbeitszeit

ID 070220

Prozess der Gefährdungsbeurteilung

Vorgeschaltete Bestandsaufnahme

Wahl des Verfahrens

Schritt 1*: Festlegung gleichartiger Tätigkeiten / Arbeitsplätze

Schritt 2*: Erfassung der psychischen Belastungsfaktoren

 (kritische Merkmale vorhanden / nicht vorhanden)

Schritt 3*: Bewertung der psychischen Belastungsfaktoren

 (Risikoeinschätzung: Akzeptabel / Besorgnis / Gefahr)

Schritt 4*: Ableitung und Durchführung von Maßnahmen 

 (Stellschrauben 1-3) 

Schritt 5*: Prüfung der Wirksamkeit

 (durchgeführt / dauerhaft wirksam / Nebenwirkungen) 

Dokumentation (§ 6 ArbSchG)

Fortschreibung *) Schritte streng trennen

Mitbestimmungsrecht 

des Betriebsrates

ID 041552
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Präventionsmaßnahmen psychischer Belastung

• Vorrangig: verhältnispräventive Maßnahmen zur Arbeitsgestaltung

• Stellschraube 1: Belastungen/Stressoren anpassen

• Stellschraube 2: Betriebliche Ressourcen stärken

• Resilienz-Training zur Verbesserung der psychischen

Leistungsvoraussetzung

• Stellschraube 3: Individuelle Ressourcen stärken

• Verhaltenspräventive Maßnahmen zum Umgang mit psychischen 

Fehlbeanspruchungsfolgen
• Stellschraube 3: Individuelle Ressourcen stärken

• Eignungsdiskussion

Einbeziehung 

der 

Beschäftigten

ID 070425
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